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Rechtsanwalt
Behnam Yazdani
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Die Schenkung eines
Grundstücks löst keinen Vorkaufsfall aus.
Ein Vorkaufsfall setzt eine entgeltliche
Eigentumsübertragung voraus. Ob diese
vorliegt, richtet sich nach dem Willen der
Vertragsschließenden.

OLG Brandenburg, Urteil vom 15. Dezember 2016,
Az. 5 U 44/14

Mit notariellem Übertragungsvertrag
schenkte die Beklagte ein Grundstück
einer Gemeinde. Zugunsten des Klägers
bestand ein im Grundbuch eingetragenes
Vorkaufsrecht an dem betreffenden
Grundstück, das er auch ausübte. Er ist

der Auffassung, dass der Abschluss des
Übertragungsvertrags zur Umgehung sei-
nes Vorkaufsrechts erfolgte, und es werde
dadurch ein Vorkaufsfall ausgelöst. In
erster Instanz klagte der Kläger erfolglos
auf Übertragung des Grundstücks.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Das OLG Brandenburg bestätigt das Urteil
der Vorinstanz. Die Schenkung eines
Grundstücks begründet keinen Vorkaufs-
fall. Notwendig sei vielmehr der Abschluss
eines Vertrags mit einem Dritten über die
entgeltliche Eigentumsübertragung des
vorkaufsbelasteten Grundstücks. Dies
bestimme sich nicht nach der Bezeich-
nung des jeweiligen Vertrags, sondern

dem tatsächlichen Willen der Parteien.
Der Vorkaufsfall sei gegeben, wenn ein
Grundstück verkauft wird oder wenn die
Vertragsgestaltung einem Verkauf gleich-
gesetzt werden könnte. Letzteres sei gege-
ben, wenn das belastete Grundstück
gegen Geld veräußert wird, dies jedoch so
ausgestaltet ist, um den Vorkaufsfall zu
umgehen.
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DIE FOLGEN 

Ein Grundstückskaufvertrag mit einem
Dritten setzt ein Entgelt für die Veräuße-
rung des Grundstücks voraus. Hier tritt
bereits kraft Gesetzes der Vorkaufsfall ein
(§ 463 BGB). Problematisch wird es
dagegen, sobald das Eigentum an einem
mit einem Vorkaufsrecht belasteten
Grundstück entgeltfrei an einen Dritten
übergehen soll. Derartige Konstellationen
sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob
die gewünschte Eigentumsübertragung
einem Verkauf nahe kommt. Entschei-
dend dabei ist die Frage, was die Parteien
tatsächlich gewollt haben. Sofern im Rah-
men eines Prozesses dies zu klären sein
sollte, würde ein Gericht die von den Par-
teien vorgebrachten Beweismittel wie z.B.
Zeugen berücksichtigen. Vorkaufsberech-
tigte, die bei einer Grundstücksübertra-

gung außen vorgelassen werden, haben
auf Anhaltspunkte zu achten, die dafür
sprechen, dass die Eigentumsübertragung
die Umgehung des Vorkaufsfalls zum Ziel
hatte. Ein nachweisbares Umgehungsge-
schäft kann bereits genügen, um den Vor-
kaufsfall geltend machen zu können. Die
Umgehungsabsicht muss der Vorkaufsbe-
rechtigte dagegen nicht nachweisen. Als
Vorkaufsberechtigter ist man vor entgelt-
freien Grundstücksübertragungen aus-
reichend geschützt, wenn neben dem 
Vorkaufsrecht auch die Option eines
Ankaufsrechts an dem jeweiligen Grund-
stück dinglich im Grundbuch gesichert
wird. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Eine Schenkung löst kein 
Vorkaufsrecht aus

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier Partners
Quelle: Malmendier Partners

Öffentliches Recht. Eine Abweichung von
den Vorschriften des Abstandsflächenrechts
erforderte bislang eine atypische
Grundstückssituation. Nach neuer
Rechtslage sind Abweichungen möglich. 

VG Berlin, Urteil vom 11. Oktober 2016, 
Az. 19 K 4.13

Die Bauherrin plante die Errichtung eines
Hotels in Berlin-Mitte. Nach der Form
ähnelte ihr Baugrundstück einem unre-
gelmäßigen Dreieck, dessen zwei Seiten
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen
liegen und nicht im rechten Winkel zuei-
nanderstehen. Geplant war ein neunge-
schossiges dreieckiges Gebäude, dessen

Abstandsfläche zum Teil auf ein bebautes
Nachbargrundstück geworfen wurde und
teilweise die Abstandsfläche des Nachbar-
gebäudes überdeckte. Auf eine Bauvoran-
frage hin verneinte die zuständige Bauauf-
sicht die Zulässigkeit dieser Gestaltung.
Nach erfolgslosem Widerspruchsverfahren
klagte die Bauherrin gegen die Ablehnung. 
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DER FALL

Das Gericht bestätigte die Entscheidung
der Behörde. Eine Abweichung von den
Vorgaben des Abstandsflächenrechts sei in
diesem Fall wegen fehlender Atypik der
Grundstückssituation nicht zulässig.
Erforderlich sei ein Grundstückszuschnitt,
der seine Bebauung unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Abstandsflächen im
besonderen Maße einschränke. Hier ste-
hen die Grenzen des Grundstücks zueinan-
der und zu den öffentlichen Verkehrsflä-
chen nicht im rechten Winkel, sodass die
Form des Grundstücks ungewöhnlich sei.

Die wirtschaftliche Nutzung des Grund-
stücks werde dadurch aber nicht einge-
schränkt, denn es könne ohne Verstöße
gegen die Abstandsflächenvorschriften in
– zulässiger – offener Bauweise bebaut
werden. Unerheblich sei, dass auch das
Nachbargebäude die vorgeschriebenen
Abstandsflächen nicht einhält: Mit der
wechselseitigen Verletzung der Abstands-
flächen verliere der Nachbar das subjek-
tive Recht, sich gegen die neue Bebauung
zu wehren; die objektive Rechtslage werde
dadurch aber nicht beeinflusst. 
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DIE FOLGEN

Die Zulassungen von Abweichungen von
den strengen Voraussetzungen der
Abstandsflächenvorschriften werden in
der Regel restriktiv gehandhabt. In vielen
Bundesländern fordern die Gerichte dafür
eine atypische Grundstückslage, die über
eine bloße Einschränkung ihrer wirt-
schaftlichen Ausnutzung hinausgeht. In
Berlin bringt die zum Anfang 2017 in Kraft
getretene Reform der Bauordnung nun
eine Erleichterung: In Abkehr von der re-
striktiven Rechtsprechung legte der
Gesetzgeber ausdrücklich fest, dass eine

atypische Situation des Grundstücks für
eine Abweichung nicht erforderlich ist.
Ausreichend ist nach der neuen Bauord-
nung, dass die Schutzziele der Abstands-
flächenregelungen – also ausreichende
Besonnung, Belichtung und Belüftung der
Gebäude – gewahrt sind. Dies nachzuwei-
sen, insbesondere durch Besonnungs-
und Belichtungsgutachten, macht die
Sache zwar auch nicht einfacher, bringt
aber gleichwohl gewisse Gestaltungsspiel-
räume. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Ein dreieckiges Grundstück ist 
nicht atypisch genug

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: Paul Kiss

Maklerrecht. Übermittelt der Doppelmakler
unter Verstoß gegen seine Prüfungspflichten
einem Kaufinteressenten unrichtige, für die
Vermarktung nachteilige Informationen,
liegt darin eine Verletzung des
Maklervertrags mit dem Verkäufer.

BGH, Beschluss vom 10. November 2016,
Az. I ZR 235/15

Der Eigentümer eines Grundstücks mit
einem Doppelhaus beauftragte einen Mak-
ler mittels eines qualifizierten Alleinauf-
trags mit dem Verkauf. Der Kaufpreis sollte
1.650.000 Euro betragen. Ein Interessent
bot nach mehrfacher Besichtigung schließ-
lich 1,3 Mio. Euro. Kurz darauf kündigte der
Eigentümer den Maklervertrag. Rund vier
Monate später erwarb der Interessent –
nachdem er unmittelbar mit dem Eigentü-
mer verhandelt hatte – die beiden Doppel-
haushälften zu einem Gesamtpreis von 1,6

Mio. Euro. Der Makler verlangte sowohl vom
Eigentümer als auch vom Erwerber Provi-
sion. Der Eigentümer macht den Makler für
den verzögerten Kaufvertragsentschluss des
Erwerbers und dadurch verursachte Zwi-
schenfinanzierungskosten verantwortlich.
Der Interessent habe das niedrigere Ange-
bot abgegeben, weil der Makler die erziel-
bare Miete für die kleinere Haushälfte um
über ein Drittel zu niedrig angegeben und
fälschlich mitgeteilt habe, die Rohrleitun-
gen seien nicht erneuert worden.
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DER FALL

Der Makler klagte erfolgreich auf Provi-
sion. Die Widerklage des Eigentümers auf
Schadenersatzforderung wurde abgewie-
sen, weil der Anspruch unschlüssig vorge-
tragen sei. Der BGH meinte jedoch, das
OLG Köln habe den schlüssigen Vortrag
des Eigentümers übergangen und es hätte
Beweis erheben müssen (Urteil vom 5.

November 2015, Az. 24 U 96/15). Die
Nichtzulassungsbeschwerde hat daher
hinsichtlich der Widerklage des Eigentü-
mers Erfolg. Das OLG muss nun nach
Zurückverweisung prüfen, ob der Makler
eine Pflichtverletzung begangen, also
unzutreffende oder unsichere Informatio-
nen erteilt bzw. nicht offengelegt hat.
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DIE FOLGEN 

Der Makler hat den Auftraggeber nicht nur
über das aufzuklären, was unerlässlich ist,
um ihn vor Schaden zu bewahren, sondern
auch über alle ihm bekannten Umstände,
die für den Vertragsentschluss von Bedeu-
tung sein können. Diese Verpflichtung trifft
ihn, wenn er zulässigerweise als Doppel-
makler für beide Vertragsparteien tätig ist,
nach beiden Seiten. Er verletzt seine Pflich-
ten, wenn er Eigenschaften des Objekts
behauptet oder sonstige – eigene oder
fremde – Informationen erteilt, ohne sie
geprüft bzw. sich die erforderlichen Grund-
lagen verschafft zu haben. Fehlt ihm eine

hinreichende Informationsgrundlage, muss
er dies offenlegen, sonst macht er pflichtwid-
rig Angaben „ins Blaue hinein“. Übermit-
telt der Makler dem Interessenten unrich-
tige, für die Vermarktung nachteilige
Informationen, ohne sie zu prüfen, ver-
letzt er den Maklervertrag mit dem Ver-
käufer. Ein Doppelmakler hat somit nicht
nur den Vorteil, von beiden Vertragsseiten
Provision verlangen zu können, er hat
auch den Nachteil, dass er beiden Seiten
gegenüber maklervertragliche Sorgfalts-
pflichten hat und deshalb die Interessen
beider Seiten beachten muss. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Makler verletzt mit ungeprüften
Informationen seine Pflicht 

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Zur schlüssigen Darlegung von
Stundenlohnarbeiten muss grundsätzlich
nur der Umfang der Stunden dargestellt
werden, ohne dass eine Differenzierung in
Stundennachweisen nach Tätigkeit und
Tagen erforderlich wäre. 

BGH, Beschluss vom 5. Januar 2017,
Az. VII ZR 184/14

Der Kläger verlangt nach Kündigung eines
BGB-Bauvertrags über die Durchführung
von Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten am Motorhome eines Formel-1-
Rennstalls die Vergütung der bis dahin
erbrachten Leistungen. Während das LG
dem Kläger Recht gab, vertrat das Beru-
fungsgericht die Auffassung, der Kläger
habe den Werklohnanspruch nicht

schlüssig dargelegt. Es fehle insbesondere
eine zeitliche Zuordnung der Stunden-
lohnarbeiten, z.B. durch die Vorlage von
Stundenzetteln. 

Der Kläger erhob eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde vorm BGH, um letztlich
die Wiederherstellung des landgerichtli-
chen Urteils zu erreichen. 
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DER FALL

Der BGH hob die angefochtene Entschei-
dung des Berufungsgerichts auf und
verwies den Rechtsstreit an dieses zurück.
Nach Auffassung des BGH wurde die
Werklohnforderung schlüssig vorgetra-
gen. Hierzu sei es nicht notwendig darzu-
stellen, welche Arbeiten zu welchem
Zeitpunkt mit welchem Stundenaufwand
erbracht wurden. Es genüge für einen
schlüssigen Vortrag grundsätzlich die

Darstellung, wie viele Stunden der Auf-
tragnehmer für die Vertragsleistung insge-
samt aufgewendet habe. Eine Differenzie-
rung, welche Arbeitsstunden für welche
Tätigkeiten an welchen Tagen angefallen
sind, sei nicht geschuldet. Es bedürfe
insoweit auch nicht der Vorlage von
Stundennachweisen oder sonstigen Bele-
gen zum Umfang der erbrachten Tätig-
keiten. 
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DIE FOLGEN

Für den Auftragnehmer bringt die nun-
mehr ständige Rechtsprechung des BGH
im BGB-Bauvertrag erhebliche Erleichte-
rungen: Es genügt für den schlüssigen
Vortrag zunächst, die erbrachten Stun-
denlohnarbeiten darzustellen, ohne eine
zeitliche Zuordnung der Tätigkeiten
durchführen zu müssen. Auch die Vorlage
von Stundennachweisen oder sonstigen
Belegen ist nicht notwendig. Jedoch kann
der Auftraggeber gegen den Anspruch
Einwendungen erheben, insbesondere,
wenn der Umfang der Arbeiten unwirt-
schaftlich war. Zu beachten ist allerdings,
dass sich aus diesen Einwendungen keine

sekundäre Darlegungslast für den Auf-
tragnehmer ergibt. Er muss also die aus-
geführten Arbeiten nicht darlegen und
letztlich beweisen, wenn dem Auftragge-
ber eine weitere Sachaufklärung möglich
und zumutbar ist. Dies ist dann der Fall,
wenn der Auftraggeber z.B. die Beschaf-
fenheit des zu sanierenden Objekts und
den Umfang der erforderlichen Arbeiten
kennt. Dem Auftraggeber ist anzuraten,
auch im BGB-Vertrag wie in § 15 Abs. 3
Satz 2 VOB/B rechtsgeschäftlich den
Umfang der Nachweisführung durch den
Auftragnehmer zu regeln. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Auftragnehmer steht Werklohn 
auch ohne Stundenzettel zu
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